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Polizeiverordnungen .
I

1 . Marktordnung , Dir Victnalicnmärkte
werden , Sonn - »Nd Festtage ausgenommen, jeden
Tag gehalten und zwar !

a . auf dem Marktplatz am Dienstag, Donnerstag
und Samstag ;
auf dem Ludwigsplatz am Montag , Mitt¬
woch und Freitag ,

Fremde und Händler dürfen nnr nach eingezo¬
gener Marktfahne — Ig Uhr und in den Monaten
November bis einschließlich Februar t 1 Uhr —
die Ueberreste des Marktes einkaufen ,

2 . FruchlllllllordNUNg , Die regelmäßigen
Fruchtmärkte finden an jedem Mittwoch statt. Die
Fruchthalle wird an diesem Tage vom l , April bis
ZU, September Morgens S Uhr geöffnet und Abends
1 Uhr geschlossen, vom 1 , Oktober bis ZI , März
aber Morgens 7 Uhr geöffnet »nd Abends Z Uhr
geschlossen,

!! . / NclllnitMgordNIlllg , Die Mehlhalle ist,
die Sonn - und Festtage ausgenommen, jeden Tag
geöffnet nnd zwar in den Monaten November,
Dezember, Januar und Februar Morgens von
8 bis 12 und Nachmittags von 2 bis S Uhr, in
den übrigen Monaten, also vom t , Mai bis letzten
Oktober, Morgens von 7 bis l2 nnd Nachmittags
von 2 bis 6 Uhr , Außerhalb der Mehlhalle darf
weder in einem ander» Hause oder auf der Straße ,
noch überhaupt im Weichbilde der Siadt Mehl z»
einem AchtelSzentner oder darüber anSgeboten werden ,

4 . viMosordmmg , Das zum Verkauf hier
eingebracht werdende große nnd kleine Schlachtvieh
darf nur in den Viehhöfen aufgestellt und verkauft
werden ; auch hiesige Viehhändler haben ihr Vieh
nur da zum Verkaufe aufzustelleu ,

Z . SchlachllMlsordmiNji , ! Sind in beson-
<i . Inchenordmmg , derm Abdruck
7 . Trödln ordnnng , > erschienen ,

i5. Hol .?, dessen Verlans, sowie den Lohn der
Holzmesser , Holzmachcr und Holzträger
betreffend .

Das zu Markt gebracht werdende Scheiter -
Holz darf nur gemessen verkanft werden . Da das
Klafter Holz s Fuß Höhe »Nd v Fuß Breite bei
eiuer Scheiterlänge von 4 Fuß gesetzlich haben mnß ,
so sind die in Pflichten stehenden Holzmesser mit
einem Tarif versehen , in welchem für alle Fälle
berechnet ist , wie viel der Käufer dem Verkäufer
abzuzieheu hat , wenn das Holz an Höhe, Breite
oder Scheiterlänge weniger ist , als im Verkauf
bedungen wnrde.

Der Holzm esserloh n ist folgender!
» . für ein Klafter 1t kr,
l>. werden mehr als 5 Klafter anf ein¬

mal bei derselbe » Persott gemessen ,
so darf für das sechste uud die fol¬
genden Klafter nur angesetzt werden 8 kr,

o, für daS halbe Klafter , . , , 8 kr.
>l , für das viertel Klafter , . , , S kr.

Wenn nicht anders bedungen , so theilen Käufer
und Verkäufer diese Gebühr

Der Holz in ach erlohu ist festgesetzt, wie folgt :
1 , ein Klafter hartes Holz

a . zu schneiden und z» fpalien, der Schnitt tv kr,
l>, bloS zu schneiden , der Schnitt , , ZU kr,

2 , ein Klafter weicheS Holz
a , zu schneiden und zn spalten , der Schnitt Z6 kr,
l>, bloS zu schneiden, der Schnitt , , 21 kr,

3 , Zu dem harten Holze wirr gerechnet ! Roth-

bnchen, Hainbuche », Eichen , Ruschen , Eschen, Maß¬

holder Ahoru , Birn » und Apfelbaum,
t , Zn dem weiche » Holze wird gerechnet ! Birken,

Erlen , Aspen , Pappeln , Linden , Weiden , Forlen
und Tanne» ,

Trägerloh » !
1. ein Klafter nn gemachtes Holz von der

Straße in das HanS z» tragen und geregelt hin¬

zulege » 12 kr,
2 , ei» Klafter gemachtes Holz

a , in das nntere Stockwerk zn tragen 2 » kr,
l>, eine Stiege hinanf oder hinab zn tragen ZV kr ,
c . fürjede weitereStiege hinanf oder hinab k kr ,

Z, ei» Klafter gemachtes Holz gehörig anfzn -

beugeu 2t kr.
Die Holzmacher , welche mehr fordern als obige

Taxe, haben eine Geldstrare von 15 kr, bis 5 fl,

zu gewärtigen,
A»ch ist denselben untersagt , von dem Holz -

Verkäufer Scheiter Holz für ihre Bemüh»ng bei
dem Abladen anznnehmen ,

i>. Die ürilnilknmachkriarr ist bestimmt ,
wie folgt !

I, Bei gegrabenen Brunueu ,
n) Neue Arbeiten,

1 ) Für einen Brnnnen-Rost Z ' weit im
Licht von forlenem Holz . . , 6 fl, — kr,

2 ) Für einen Brnnnen zu graben »nd
aufznmauernmitgewöhnlichen Mauer¬
steinen , — per laufenden Fnß . 2 fl. — kr ,

Z) Für Unterdeichel per laufendenFuß
samml Arbeitslohn »»d anfznstcllen !
n, für Iv " starke Unterdeichel , - fl, ZV kr .
I>. für ditto , - fl, 27kr ,
c . für 8 " ditto , —fl, 24kr ,

t ) Für einen Vrunncustock , gehobelt anf
gewöhnliche Art inel , Deckel , per
laufenden Fuß - fl, t 2 kr,

ü ) Für eine Brunueukachel mit Kranz,
t " weit , per Stück , . . . - fl. 42kr .
Für eine dergleichen 5 " weit . - fl. t8kr .

li) Für einen kupfernen Stiefel , ge¬
wöhnlich 4 Pfnnd wiegend, per Pfund 1 fl. 2V kr ,

7 ) Für einen anSgedrehten gnßcisernen
Stiesel , welcher weit besser als ein
solcher von Knpfer ist , per Pfnnd - fl, 14 kr ,

8 ) Ein Eimer mit Ventil . . . . 1 fl. 12 kr.
9 ) Für eine Eimerstange »nd sonstiges
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Eisenbcschläg , circa 5t>bis 54 Pfund
schwer , per Pfund - fl. 15 kr ,

lg ) Für ein gedrehtes AnSlaufrohr mit
Ring - fl, 48 kr,

l>) Reparaturen .
11 ) Taglohn für cineu Gehülfen inet ,

Stellung des Werkzeugs , , . 1 fl, ZV kr,
12 ) Desgleichen für den Meister . , 2 fl, — kr ,
13) Für ein neueS Veutil , . , , - fl, Zlikr ,
Ii ) Für eine neue Liederung des Eimers - fl, 3S kr,
15 ) Für ein neues Eimer-Ventil , , - fl, ISkr .

II , Bei gebohrte » Brunnen .
1K) Für eine » Brnnnenrost, 2 ' weit im

Licht 4 fl, 3 g kr,
17 ) Für Graben und Aufmauern der

Brunnen mit Backsteinen , per laufen¬
den Fnß 1 fl. 4g kr,

18 ) Für das Bohren der Bruuneni
->, von 1 — Iii ' Tiefe , von der

Tiefe des Schachtes an gemessen,
per laufenden Fuß , , , , 1 fl, — kr,

I>, von 1 » — 20 ' 1 fl. 30 kr.
o. von 20 — 30 ' 2 fl. — kr.
Bei einer Schachttiefe von 20 und
mehr Fuß sind die Preise jedoch
folgende :
-i. von 1 — 10 ' per laufenden

Fuß 1 fl, 3g kr,
Ii, von 10— ZU' per laufendenFuß 2 fl, — kr,
v , von 2g — 3g ' per lanfendenFuß 2 fl, 3V kr,

jederzeit von der Tiefe des Schachtes ange¬
messen.

Treten Hindernisse in der Bodenbcfchaffenheit
ein, so daß mit dem gewöhnlichen Sandbohrer nicht
weiter gebohrt werden kann , und zur Hinweg
räumuug derselben förmliche Schlagbohrer ange¬
wendet werden müssen , so ist hiesiir eine ent¬
sprechende Vergütung zu leisten ,
19 ) Für eine Bohrschale von gntem Holz , 5 " weit

gebohrt , ansscn gehobelt , per lanfenden
Fuß - fl. 48kr ,

20 ) Für das Beschlag hiezn , nämlich
die eisernen Bänder . . . . l fl. 12 kr.

21 ) Für den untern Ring zur Bohr¬
schale , den sogenannten Schuh . 2 fl. — kr.

22 ) Für Bleirohr bis z» 4 ' Länge , per
Psnnd - fl, 1S kr,
wenn länger als 4 '

, per Pfund . - fl. >5 kr.
23 ) Für ein Bleischloß mit 2 Schrauben I fl, 12 kr,
24 ) Für ein Bleischloß mit 3 Schrauben 1 fl, ZK kr,
25 ) Für ein bleiernes Bentil , . . - fl . 3Skr .

Bei den Preisen für nene Arbeiten von 1
bis 10 und 1k bis 25 ist sowohl das Ausstellen
als die Anfertiguug und Vergütung für Werkzeug
inbegriffen.

10 . Äaminrcinigmig und die Wrbi '
chrc »

der Äamiiisegl ' r .
Jeder Schornstein, der zn einer gewöhnlichen
Koch - oder HeizungS- Einrichtung gehört , soll
jährlich viermal gereinigt werden , nnd zwar

1. Küchenkamine in jedem Vierteljahre einmal.
2 , Ofen - und sog, russische Kamiue , insofern

letztere nicht zu Küchen gehöre » , in den
Monaten Februar , April , Oktober nnd
Dezember,

l>. In Bezng anf die öftere Reinigung der Schorn¬
steine, welche den Bäckern , Bierbrauern , Seifen¬
siedern nnv ähnliche » Gewerben zum Geschäfts¬
betrieb »öthig sinv , ist Folgendes bestimmt :
1, Bäckerkamine sind zu reinigen, weuu

täglich mimestens dreimal gebacken wird, mo¬
natlich zweimal ; bei den übrigen monatlich
einmal,

2 , Kochkamine bei Gastwirthen und dergl,
Gewerben , monatlich einmal,

3 , Kamine der Seifensieder , mindestens
viermal , höchstens sechsmal .

4 , Kamine in S chr e i n er - W erk st ä t te n :e. ,
welche in starkem Gebranch sind , monatlich
einmal,

5 , Kanline bei Bierbrauern , so lange das
Brane » kauert , jede » Mo »at einmal,

tt . Bei Staatsgebäuden , Schulen : e,
werden die Ofeukamine, so lange gefenert
wird , jede » Mo »at gereinigt,

c . Als Lohn für das Reinige» der Kamine ist
festgesetzt :
l , für eine» Rauchfaug oder Kaminschoß oder

für eine Klappe vom Kamin . , 2 kr,
2 . für ein Kamin, welches vnrch ein

Stockwerk eittschließlich des Dach¬
raums reicht ! kr.

3 , für ei» Kamin, welches dnrch zwei
Stockwerke einschließlich des Dach -
ranmS reicht »i kr,

i , für ein Kami», welches durch drei
Stockwerke einschließlich des Dach¬
raums reicht 8 kr,

5 , für ein Kamin, welches dnrch vier
Stockwerke einschließlich dcS Dach-
raumS reicht lv kr .

Rücksichtlich des Lohnes für Reinigung der soge¬
nannten russischen Kamine ist bestimmt worren :

l>, für ein einstöckiges Kamin ( einschließlich des
DachraumS) 5 kr,

!>. für ein zweistöckiges Kamin (ein¬
schließlich des DachraumS) . , , S kr,

>>, für ein dreistöckiges Kami» ( ein¬
schließlich des DachraumS) , , , 1 l kr,

>1. für ei» vierstöckiges Kamin ( ein¬
schließlich des DachraumS) . . . 14 kr.

Dagegen sind die Kamiufeger verbunden , den
ReiniguugSapparat selbst zn stellen ,

il . Für das Ausbrennen darf in Anrechnung
gebracht werden :
o. bei eincm einstöckigen Ban . , 3S kr,
Ii. bei einem zweistöckigen Ban , , ig kr,
o. bei eincm drei - und vierstöckige» Ba » 44 kr ,
Halbstöcke (EntresolS) »nd Mansarden werde »

als ganze Stockwerke behandelt.
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I . Itraßenpoli ^ ci .

a . Reinlichkeit der Straßen .

Zn dieser Beziehung bestehen folgende Ver¬

ordnungen :
I,n > Die Grund - und Gcbäude -Eigenthümcr

der Stadt sind verbunden , so weit ihr Eigenthum
an die Straßen grenzt , diese nach den Vorschriften
der OrtSpolizei in reinlichem Zustande zu erhalten ,
und den Unrath wegzubringen .

Diese Verpflichtung erstreckt sich bei gepflasterten
Straßen über de» Fußpfad ( Irottoir ) bis zur Hälfte
der Fahrbahn , uud bei Querstraßen bis an den
Mittelpunkt der Vierecke .

Bei nngepflasterten Straße » hat die Stadt den
Staub uud Koth abziehen zu lassen , die Eigenthümer
aber die Fahrbahn von demjenigen Unrath , den sie hin¬
tragen , hinkehren , oder dort liegen lassen , zu reinigen .

l>. Die Verpflichtung zur Reinhaltung der öffent¬
lichen Plätze liegt der Gemeinde ob .

Alle Gcwerbcbcsiyer , welche der Wasserrinne
znm Ablauf von größeren Blassen Wasser bedürfen ,
müssen , sobald die Kälte eintritt , welche den Ge -

frierpuukt übersteigt , daS Wasser in den Gefäßen
abführen , und sollen die Straßenrinneu nicht mehr
hiefür benützcn . Die Uebertretung dieser Vorschrift
wird das erste Mal mit Z — !> fl, geahndet ; bei
jeder sich erneuernden Nichtbeachtung schreitet die
Polizei neben erhöhter Bestrafung von Amtswege »
ein , und läßt auf Rcchnnug der Säumigen die

Reinigung vornehmen .
Gleiches geschieht , jedoch bei geringerer Ahn¬

dung , gegen Jene , welche das Wasser von ihrem
Hausbedarf UNI die angegebene Zeit in die Straßen -
rinnen lanfen lasse».

>1. Wenn so große Massen von Schnee sich an -

häusen , daß die gewöhuliche Reinignngspflichl nicht
mehr hinreicht , uud eS der Polizei uöthig erscheint ,
»»verweilt ausnahmsweise besondere Anordnung des¬
wegen zu treffen , so hat

1 . die Stadt nach Aufforderung von der Polizei
ans ihre Kosten zu bahnen , und

Z. die Grnnd < uud Gebändeeigenthümer den Fuß¬
pfad für die Fußgänger bequem offe» zu
halte » , sowie

;! . die Stadt abermals ans ihre Rechnnug Fnß -
vcrbindiingswegc dort herzustellen , wo es auf
öffentlichen Plätzen von der Polizei uöthig
befunden wird .

Wird jedoch die Abführung der Schnee - und
Eiöniassen von der Polizeibehörde nach Einvernahme
des GemeinderathS und Erhebung eiueS Gutachtens
des Physikats verordnet , so wird der Schnee nnd
das Eis von den Straßen nnd öffentlichen Plätzen
auf städtische Kosten abgeführt .

Diese Kosten werden der nächsten BelenchtungS -
»mlage zugerechnet , und der Stadtkasse ans diesem
Wege Ersatz geleistet .

l . Wenn die Polizeibehörde gleichzeitig die Rei¬

nigung der Höfe von Schnee nnd Eis verordnet ,
so kann dies mir auf Kosten jedes Einzelnen ge¬

schehen , und muß auch jedem Einzelnen überlassen
bleiben .

Gleiche Verpflichtung liegt der Stadtkasse in

Beziehung auf die der Stadr gehörigen Gebände ob.
x . Der Ablauf von Mistlache und Urin aus

den Vichställen in die Straßenrinnen ist gänzlich
verboten , nnd die Viehbesitzer sind zu Anlcgnng
von Senkgruben zn diesem Zwecke verbunden .

Die Straß eure in i gun g hat Dienstag ,
Donnerstag und Samstag , und zwar im Sommer
Abends 6 Uhr , und im Winter AbenoS i Uhr
zu geschehen.

Tic Abzugsgräben müssen täglich , und zwar
im Sommer Morgens 6 Uhr und im Winter Mor¬

gens halb k Uhr gereinigt und mit frischem Wasser
ausgespült werde ». Der Koth darf uicht in die

AbzngSdohlen gekehrt , sondern muß aus den Gräb -

chen herausgeschafft und weggebracht werden .
Zm Sommer sind die Straßen vor dem Kehren

mit Wasser zu begieße ».
Z. Im Winter stud die HauSeigeuthümer ver¬

pflichtet , die Trotloirs vor ihren Häusern von
Schnee uud Eis zu säuberu , oder letzteres mit Sand
oder Asche zn bestreuen . — Ebenso sind auch die

Eigenthümer der Eckhäuser verpflichtet , von dem Eck
ihres HanseS bis zur Mitte der Fahrstraße durch
Entfernen des SchneeS einen freien Uebergang stets
offen zn erhalten .

Z. Die Desinfektion der Dung gru¬
ben betreffend .

K. l . Die Dunggrnben dürfen nur nach vor¬
gängiger DeSinfeetion , d. h. Vertreibung der schäd¬
lichen Ausdünstungen durch Vermischuug mit auf¬
gelöstem Eisenvitriol , nack> dem vorgeschriebenen
Verfahre » ausgeschlagen werden , und haben die
Dnnggrnbenbesitzer für die Wegschaffung des Düngers
selbst Sorge zn tragen .

8 2 . Die Dnnggrubtnbisitzer , welche die DeS¬
infeetion nicht selbst vornehmen wollen , können sich
deßhalb an de» Unternehmer wenden , welcher ver¬
pflichtet ist, dieselbe ohne Anspruch auf eine besondere
Vergütung zu besorgen .

K. z . Der Duuggrnbenbesitzer , welcher die Des -
iufectio » selbst vornimmt , ist gleichwohl verpflichtet ,
dem Unternehmer Anzeige zn machen , wen » die
AuSschlagiMg der Dunggrube stattstnden soll ; auch
hat derselbe behufs der Controle bei dein Unter¬
nehmer das erforderliche Qnantum Eisenvitriol , das
Pfund zu Z kr. , iu Empfang zn nehmen .

§ .- ! . Wer Dünger ausführen will , hat sich
mit einem bei dem U»ter »ehmer in Empfang z»
nehmenden Ladscheine zu versehe », uud im Unter¬
lassungsfälle anf Betreten eine Geldstrafe von
I fl. 30 kr . zn erwarten .

8 . 5 . Dnnggruben dürfen , dringende Fälle anö -

genonime » , in welchen polizeiliche Genehmigung
einzuholen ist , nur zur Nachtzeit und nicht vor
l l Uhr ausgeschlagen werden . Anch muß das
Geschäft im Sommer Morgens i Uhr , im Winter
Morgens g Uhr beendigt fei».

Zn den Monaten Znli und August darf das
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DunganSschlagen nur mit besonderer polizeilicher
Genehmigung geschehe» .

8 . g . Die Wagen , welche zur Fortschaffnng
des Düngers verwendet werden , müssen dicht und
ausgepicht sein.

8 > 7 . Die anSgehobene Masse darf weder in
den HauS - und Hofränmen , noch an einem Orte
deS Stadtbezirks abgelagert werden , wo eine Be¬
lästigung der Einwohner , oder eine Verunstaltung
des Platzes erfolgen würde,

8 . g . Nach Beendigung der Arbeit ist jeweils
der entstandene Schmutz auf dem Platze vor der
Dunggrube und auf der Straße zu entfernen , mit
frischem Wasser abzuspülen und etwaige Vefchädignng
des Terrains wieder zu beseitigen ,

§ , !>, Die Übertreter obiger Vorschriften haben
angemessene Geldstrafe zu erwarten.

i , Entlediguug natürlicher Bedürf¬
nisse auf den Straßen und öffentliche » Plätzen ist
untersagt,

5 , Dergleichen Unrath oder Schutt an au-
dere als die dazn angewiesenen öffentlichen Plätze
oder vor das HauS eines ander» zu bringen,

6 , Trödler und Kleiderhänrler so wenig
als sonst jemand , dürfen eckelhafte Kleidungsstücke : e,
aushängen oder auf den Dächern auslegen,

7 , Das Trocknen der Wäsche an den
Straßen oder öffentlichen Plätzen ist verböte » ,

8 , Zcifc » sicder dürfe» vo» Ostern bis
Michaelis nicht nach » Uhr in der Frühe , und
NachtS nicht vor 1V Uhr Unschlitt sieden,

9 , Kohlen , ohne daß sie in Säcken sind ,
dürfe » nicht a»f freier Straße abgeladen werden .

Auch haben Personen , wrlchc Kohlen in der
Stadt vo » einem Ort zum andern tragen . sich
geschlossener Behälter z» bedienen ,

l,, Sicherheit der Straßen ,
1. Jeder Kutscher oder Fuhrmann mnß sein

Fuhrwerk und Geschirr so eingerichtet haben , daß
er die Pferde in seiner Gewalt hat , und im Stande
ist , sie gehörig zu leiten ,

Z, ES ist daher gänzlich verboten , daß sich der
Fuhrmann

n, entweder von seinem Fuhrwerk entfernt , oder
I>, daß er sich, ohne Zügel und Leitseile in feiner

Gewalt zu haben , auf den Wagen setzt, und
die Pferde uur mit dem Ruf oder mit der
Peitsche leite » will ; noch weniger ,

o. daß er im Fahren schläft ze.
3 , DaS Zagen und Galoppiren , so wie auch

daS zn rasche Vorfahren , ist verboten ,
H, DaS unverständige laute Knallen mit der

Peitsche ist sowohl den PostillonS als anch allen
sonstige» Fuhrleuten und Viehtreibern untersagt,

Z, Wer mit feinem Fuhrwerk auf offener
Straße stille hält , muß eS stets so thun , daß er
seinen Wagen seitwärts der Straße stellt ; wenn er
sich von seinem Fuhrwerke entfernen will , muß er
zuvor die Pferde an reu Strä »gen losmachen ,

<i . Alle Fuhrwerke von gleicher Art , die sich
begegne » , müssen sich einander znr Hälfte rechts
ausweichen .

7 , Alle Chaisen und Wägen müssen nicht bloS
zur Hälfte , souderu vollkommen rechts ausweichen :

a , Seiner Königl. Hoheit dem Großherzog ,
l>, allen höchste» fürstlichen Personen deS Groß-

herzoglichen HanseS ,
c , de» mit Großherzoglichen Pferden bespannte »

Equipagen und Chaisen .
,l , den Post - uno Eilwägen , Briefposten nnd

sonstigem Postfnhrwerk,
v, jeder mit Poftpferden bespannten nnd mit

Reisenden besetzten Chaise ,
l'. einem beladenen Güterwagen ,

S , Leere, oder auch mit Personen besetzte Chaisen
n»d Wägen , müssen den beladenen Wägen , sowie
die leeren Wägen ohne Unterschied den mit Personen
besetzten Chaisen uns Wäge » gänzlich anSweichen ,

9 , Wer zum AnSweichen vcrbimdcn ist, »nd da¬
durch , daß er eS nicht thnt zum Aufenthalt oder z»»>
Anfahren Anlaß gibt, hat de» hieraus entspringenden
Schaden zu tragen, nnd verfällt außerdem in Strafe ,

l U. Schlittenfnhrwerke müssen mit Schellen
versehen sei»,

1 l , An den beide» Endpunkte » eines ÄebäudeS
müssen znr Warnung und Abhaltung der Vorüber¬
gehenden , am Tage Latten und NachtS Later >
neu aufgestellt werden , wenn die Sicherheit der
Straße durch Arbeiten bedroht ist.

12 , Beim Bauen dürfen Steine nud sonstige
Materialien nnr ein Drittel der Straßenbreite ein¬
nehmen.

Bei Nacht müssen sie mit Stock laternen
versehen werden ,

13 . Wage » , welche deS NachtS nicht uuterge-
bracht werden können , müssen mit Laternen ver¬
sehen sein,

lZ , Blumentöpfe oder andere Gefäße,
welche vor die Fenster gestellt werde », sind zn ver¬
wahren , daß sie nicht herunterfallen könne ».

Beim Begießen der Blnmen darf daS
Wasser nicht auf die Straße herabfließen ,

15 , Die Dachrinnen müssen stets in gutem
Zustande erhalten werde » und nnr zunächst der
Trottoirplatten ihren Ausfluß habeu .

16 . Die Abzngskanälc müsse», soweit die
TrottoirS gehen , entweder flach anSgehaue» , tief¬
liegende aber mit Steinplatten , Holz oder Eifen
belegt fein .

17 . Beschädigte Trottoirplatten müssen alsbald
ausgebessert werden ,

18 , AbweiSstei » e dürfen am äußere» Räude
der TrottoirS uicht gesetzt werden,

IS , Das Ausgießen von Flüssigkeiten ,
AuSstäubeu von Tüchern oder Auswerfen sonstigen Un -
ratheS aus de» Fenster » auf die Straße ist verböte » ,

ZN. Der Bauschutt ie . darf uur an die be¬
stimmten , öffentlich bekannt gemachten Orte hinge¬
bracht werden.

21 . Ein bespannter Wagen darf uicht
ohue Aufsicht stehen bleibe » ; jedenfalls ist die Waage
anszuhänge» , oder sind die Zugstricke abz »löfe» .

z ? . Nicht eingespannte Pferde dürfen nnr
am Zaum oder der Halfter, Hornvieh nie frei über
die Straße geführt und Kälber nicht gehetzt werden.
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23 . Mehr als ein Handpferd beim Aus¬

reiten zu nehmen ist untersagt .
2j . Austen Seitenwegen in hiesiger Stadt

darf weder geritten noch gefahren werden .
25 . DaS Pferdctummeln auf dem Schloß-

Platze ist nicht erlaubt.
2S , Große nud bösartige Hunde sind

entweder anznketten , oder nicht ohne Maulkörbe auf
die Straße zu lassen , jene der Metzger müssen stets
Maulkörbe tragen.

27 . Der Eigenthümer einer läufigen Hün¬
din soll sie eingeschlossen halten.

28 . Die Fensterladen ebener Erde
müssen sogleich nach ihrer Oeffnuug befestigt werden,
nnd es den Tag über bleiben .

2S . Waagrechtliegende Kellerfenster
solle» stetS gut verwahrt sein , diejenigen der
Kohlenkeller mit Eisenthüreu.

3l>. Tie TrottoirS dürfen auf keine Weise
beengt werden . Namentlich ist verboten , etwaS
auf denselben zu tragen, wornrch der freie Verkehr
gestört würve oder Jemand Schaden nehmen könnte .

31 . Fensterstore dürfe » nicht unter 8 Fuß von
den TrottoirS erhöht angebracht werden .

32 . Die Metzger dürfen kein Fleisch vor die
Häuser hängen, und das in den Karren n»r be¬
deckt führen.

33 . Fuhrleute, welche Thierhäute iurohem
Zustande oder frisch gegerbt , so wie die
znm Leimsiedeu oder andern Zwecken bestimmten
rohen thierische » Ueberreste führen, müssen dieselben
dicht «nd vollständig einhülle » »nd verdecken , so
daß der Gegenstand der Ladung nicht sichtbar ist ,
» nd so wenig als möglich durch seine Ausdünstung
dem GcrnchSorgan der Pferde bemerkbar wird.

Frisch gegerbte Thierhänte dürfen nicht
an öffentlichen Straßen getrocknet werde ». Die
Uebertreter werde » mit einer Geldstrafe von 2 —
lg fl. belegt.

3i . Fässer dürfen nicht dnrch die Straßen
gerollt, sondern müssen getragen oder gefahren werden .

3Z . Bei Gelegenheit , wo Fackeln gebraucht
werden , dürfe» solche »ur gegen das Pflaster abge¬
stoßen werde » .

3S . Beim Tragen von Schießgewehren ,
sie möge » geladen sei» oder nicht, ist die Mündung
immer gegen das Pflaster zn richte» .

37 . Innerhalb der Stadt darf nicht gescho ssen
werden.

38 . Nach 11 Uhr Nachts müssen die HanS-
thüreu verschlossen sei».
c . Ban - und Nuterhaltung der Seiten¬

wege der Straßen .
8 . l . In den sämmtlichcn Straßen der Resi¬

denz , welche für den allgemeinen Verkehr eröffnet
sind , müssen anf Kosten der Ha»Scige» thümer die
Seitenwege mit Trottoirsteiuplatten belegt und vou
denselben bis an die Rinnen gepflastert werden .
Die Rinne selbst ist zur Hälfte mit geha »e»e»
Steine » zu belegen Die Platte » müssen oberhalb
eben nnd geflächt , vier Zoll dick fei» und ohne
Berücksichtigung des Sockels von der Manerflncht
des HanseS angenommen, folgende Länge haben :

->) in der Langenstraße 6 " 5 " ,
li) in der Blnmen- und kleinen Herrensiraße 5 ',
v> in der Spitalstraße (von der Kronen- bis

Walvhornstraße) ferner in den beiden Straße »
hinter der Stadtkirche und dem RathhanS

>l) in der Dnrlacherthorstraße zwischen 3 ' bis 5 ' ,
vi in der Qnerstraße zwischen 3 ' bis
t) in der Nüppnrrerstraße zwischen 2 >/z bis i '/, ',
gl in de» übrigen Straße » mit ( Ausnahme der

kleinen Spitalstraße nnd des BrnnucngäßchenS,
wo keine Platten gelegt werden können ) k ' .

Sollte die Mauerfluchr von der allgemeinen
Straßenflucht zurückstehen , so wird die Länge von
der letzten angenommen unv muß um das mehr
betragen, als der ebenfalls mit Platten auszufüllende
Raum zwischen der Straßen - nnd Manerflucht be¬
trägt .

§ , 2 . Eine Befreiung von der im 8 . l Abs. 1
genannten Verbindlichkeit kann nach Ermessen der
Baupolizeibehörde ganz oder theilweife bei größeren
Gartenaulagen eintreten ; auch kann »ach Ermessen
dieser Behörde die Frist znr Erfüllung dieser Ver¬
bindlichkeit in Straßeu , welche noch im Aufbau
begriffen siud , erstreckt werde ».

§ . 3 . DaS Plattenlegen ist nach dem von dem
Stadtbanamt anzugebenden Nivean und unter Beob¬
achtung der von derselben Stelle in den Fällen
des z . I , >l, v nnd s noch näher zu bestimmenden
Länge dem Cigeuthümer überlassen , das Pflastern
»nd Rinnenlegen ist durch die Stadt auszuführen,
welche den Kostenaufwand von dem Eigenthümer
zu erheben hat.

8 . 4 . Trottoir »nd Pflaster des Seitenwegs
bis znr Mitie der Rinne müssen von dem Eigen¬
thümer nach Anordnung der Baupolizeibehörde, jedoch
unbeschadet der Berufung an Großh . Kreiöregicrung,
wen » der Eigenthümer sich dabei nicht beruhigen
zn können glaubt, in gutem Stand erhalten werden .

Ist bloS eine Ausbesserung der Trottoirplatten
nöthig , so ist die Länge der bereits vorhandenen
Platten des betreffenden Hauses als Normanznnehmen.

Ist aber eine Erneuerung sämmtlicher Platten
oder des größten TheilS derselben an einem einzel¬
nen HauS nothwendig, so ist die Normallänge des
8 . 1 einzuhaltcn, in letzterm Falle sind die noch
branchbaren Platten durch Ansetznng von Friesen zn
verlängern.

z . 5 . Wenn die Stadt auf ihre Kosten die
Fahrbahn oder das Steinpflaster » nd Ruine um-
Pflaster » läßt , müssen solche Trottoirplatten , welche
die Normallänge des 8 . l nicht haben , entweder
durch Ansetznng von Friesen , oder wenn sie völlig
unbrauchbar wären, durch Erneuerung derselben von
dem Eigenthümer auf seine Kosten auf diese Nor¬
mallänge gebracht , nnd wenn die Platten nicht in
gehörigemNiveau liegen , von diesem umgelegtwerden.

Wird bei dieser Umpflasterung das Niveau der
Straßenriune höher oder tiefer gelegt , nnd müssen
in Folge dessen die vorhandenen Platten ebenfalls
höher oder tiefer gelegt werden , so hat die Stadt
die Kosten dieses UmlegenS aus sich zn nehmen ,
jedoch nur , soweit die vorhandenen Platten »och
brauchbar sind . Vo» neu zu legenden Platten hat

1t
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auch in diesem Fall der Eigentümer die Kosten
dieser Platten und des LegenS zu tragen,

§ , s . Bei Hänsern. bei denen einzelne größere
Theile vorspringen, bleibt hinsichtlich der Erueuerung
der Trottoirplatten besondereGenehmignng»orbehalten,

K 7 , Wenn bei Ausbesserung der Trottoir¬
platten daö angränzendePflaster ausgebrochen werden
mnß , so ist dasselbe durch einen ordentlichen Pflasterer
von dem Eigenthümer sogleich wieder herzustellen ,

§ , 8 , Die Kanäle, welche das Wasser aus den
Häusern in die Straßenrinnen führen , müssen so
gebaut werden , daß dadurch der Verkehr auf den
Siraßen nicht gefährdet wird.

ES steht dem Eigentümer frei , diese Kanäle
entweder unter den Trottoirplatten oder in gleicher
Höhe mit denselben , und zwar letzter» Falls mulden¬
förmig mit schwacher Höhlung zu bauen .

Die bereits bestehenden Kanäle , welche eine
andere Form haben , müssen mit starken Dielen
belegt und so unterhalten werden , Sic dürfen
über die Trottoirfläche nicht hervorstehen ,

z 9 . Die Deckung der AbzugSrinnen vor den
Einfahrten soll aus Fleringen bestehen, welche stets
in gntem Stand erhalten werden müssen ,
2. Sicherheit und Reinlichkeit außerhall »

der Thore betreffend .
1 . Die Regel ist anch hier , daß Niemand öffent¬

liche Wege vernnstalte, verunreinige, oder etwas raranf
ablade, und deren Fußwege befahre oder bereite .

2 . Die Besitzer von Gärten dürfen weder Steine ,
Schutt , noch sonstigen Unrath auf die Straße werfen .

3 . Dünger , oder wa« sonst in die Gärten ve»
bracht wird , aber auf der Straße abgeladen werden
muß , muß sogleich in dieselben geschafft und die
Straße gereinigt werden .

i . Ans den in der Umgegend zn Promenaden
dienenden Fnßwegen darf weder geritten noch gefahren
werden.

5 . Wer im Frühjahre die Ranpen nicht zeitig
abnimmt wird bestraft.

6 . Das unbefugte Herumlanfen, Reiten oder
Fahren im Wildparke ist verboten.

7 . Hunde , welche mit jagdnnberechtigten Per¬
sonen im Hardwalde oder auf dem Felve im Jagen
betroffen werden , werden tovtgefchossen .

8 . Anf den Exerzierplatz dürfen keine Hunde
mitgenommen werden ,

9 . Der Weg nach dem großen Exerzierplätze
rarf nicht vernnreinigt , so wenig als Schutt in
den Hardwalr geführt werden ,

19 . Das Baren in den Gräben vor dem Dnr -
lacher - und Friedrichsthor ist nicht erlanbt.

t 1 . Bor dem Baden in der Alb an gefährlichen
Stellen wird alljährlich eine besondere Warnung
erlassen .

!! . Fenerpolizei.
1. Niemand darf Scheuern, Ställe , Böden oder

andere Räume, welche zur Aufbewahrung fcnerfangeu-
rer Gegenstände dienen , mit »ubeivahrtcmFener oder
Licht betreten , oder sich diesem hiermit nähern.

2 . Zeder muß die polizeilich vorgeschriebenen
Fcuerlöschgcräthschaften in brauchbarem
Stande erhalten.

3 . Das Tabakraucheuin Ställen , Schenernnnd in
Werkstätten, wo in Holz gearbeitet wird, ist verboten .

/I . In den Vorkaminen der Oefen darf kein
Holz und Häuf getrocknet und anfbe wahrt werden ,

5 . Holz , Stroh nnd andere brennbare Materia¬
lien , welche in Häusern aufbewahrt werde », müssen
wenigstens 3 ' von Schornsteinen und k ' von Kä¬
mmen und Fcncrstcllcn entfernt fein ,

k . Das Schütte» von Asche an gefährliche Orte
oder in hölzerne Gefäße ist verboten,

7 , Der Gebrauch der Kohleupfannenin den Meß¬
buden , sowie das Tabakranchen daselbst ist untersagt,

8 , Reibseuerzcnge, wie insbesondere Neibzünd-
hölzchen , Reibschwämme , ReibfiribuS und dergl,
diirsen nicht im Wege des HausirenS, sonrern nur
durch eoneessionirte Kaufleute und Krämer verkauft
werden . An Kinder und notorisch schwachsinnige
Personen dürfe» solche Feuerzeuge nicht verkanft
und denselben nicht znm Gebrauche überlassen wer¬
den , Zuwiderhandlungen und Fahrlässigkeiten bei
Anfbewadrnng oder Gebrauch der erwähnten Feuer¬
zeuge , werden streng geahndet nnv sind die Haus¬
herrn für die Ucbertretnngcn durch ihre Angehörige
und Dienstboten verantwortlich,

9 , Niemand darf ohne fpeeielle amtliche Er-
lanbniß mit Pulver handeln,

19 , Das VerPicken der Fässer in den Hof-
ränmen ist bei einer Geldstrafe von Z fl, verboten ,

l >. FenerSgefährliche Arbeiten dürfen nnr in
ganz von Manern umfaßten , überwölbten nnd mit
eisernen Thüren und Lären versehenen Räumen,
oder in einem geräumigen Hofe an sichern! Orte
oder im freien Felde oder Garten vorgenommen
werden ,

4 . Änupolî ei ,
lieber das , was die Lokal - Banordnnng vor¬

schreibt , wird in jedem einzelnen Falle geeignete
Belehrung gegeben , indessen darf

1 . ohne einen der Polizei zweifach vorgelegten
und dnrch diese genehmigten Plan weder ein neuer
Vau , noch Veränderung oder Ausbesserung an den
Gränzen des Hauses oder der Feiierstättevorgenommen,

2 . ohne polizeiliche Erlaubniß darf kein «euer
Bau bezogen werden .

3 . Die Fcncrschaukommissiou besticht jährlich alle
Wohnungen ; wer den Aufforderungen dieser Kom¬
mission nicht alsbald Folge leistet , wird zwangsweise
dazu angehalten.

4 . Gleiche Bewandlniß hat es mit der Visitation
der Blitzableiter.

Nach geendigtem Geschäft wird für die Prüfung
eines WetterableiterS -18 kr. Gebühr erhoben ; wenn
dieser mangelhaft befunden worden nnd dadnrch eine
Nachvisitation nöthig wurde, ist aber l fl. zu zahlen .
( S . Intelligenz - nnd Wochenblatt Nr . HZ vom
2 » . Mai 18321 ,

In jeder Holzwerkstätte, in welcher der Ofen
nicht von einer mit eiserner Thüre verschließbaren
BorfeuerungSstätte ( Vorkamin) aus geheitzt wird, muß

a , der Ofen , ohne Unterlage von Dielenboden,
unter - nnd nmplattet fein , und da , wo sich
Werkstätten im zweiten Stockwerke mit hölzer¬
nem Gebälke beffnden , unter den Steinplatten
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noch eine Sage von gutgcfügten Backsteinen
angebracht werden ;

Ii, ist um diese Oefen ei» auf die Platte zu
befestigender Mantel oder Kranz von Blech
anzubringen , der bei gewöhnliche » Sänlenöfen
bis über die Einfenernngsthürc und bei sog,
Stcinkohlenöfen bis über die Rostthüre reichen
und von dem Ofen so weit entfernt sein mnß ,
daß sowohl die Thüre bequem geöffnet , als anch
die Aschenbehälter herausgezogen werden können ,
ohne eine Oessuung in den: Mantel zu bedingen .

c . der Raum zwischen Ofen »nd Mantel ist stets
reln zu halten .

g . Mcldcwesrn .
1. Bei 3 «Z kr. Strafe ist jeder Hanseigenthümer

oder dessen von ihm zu bestellender Bevollmächtigter
verpflichtet , innerhalb z Tagen mündlich oder schrift¬
lich anzuzeigen , wenn Jemand in sein HauS ein-

zieht . Diese Anzeige muß cuthalten die genaue
Angabe des Namens und Standes des Hausbesitzers ,
des Namens und Standes der Miethleute , der

Straße , in welcher sich das Haus befindet und der
Hausuummcr ,

2 . Fremde , welche in hiesigen Privatwohnungen
aufgenommen werden , sind innerhalb 12 Stunden

anzuzeigen . Wünschen solche einen längeren Auf¬
enthalt zn nehmen , so haben sie AnfenthaltSbe -

willigung nachzusuchen
3 . Dienstboten , männlichen und weiblichen Ge¬

schlechts , welche ans dem Dienste treten
und sich nicht wieder vcrnlicthct habe » ,
sind verpflichtet , sich sogleich auf dem Gcslnveburcan
einzufinden , NM ihre Dienstbücher znrückzvnchmcn nnd
nach Umständen AusenthaltSbewillignng zu erwirke ».

Dienstboten , welche ihren Dienst wech¬
seln oder neu in einen Dienst treten

haben sich an den jeweils festgesetzten Tagen ans
dem Gesindebureau zum Einschreibe » einznfinde »,
»nd sich dazu mit ihren Zeugnissen , Dienst¬
büchern »nd Hospitalquittung zu versehen ; f. g .
Probe - « nd AnShülfSdieuste sind ebenfalls
anzuzeigen um , die Anfnahme eines Dienstboten
außer der Zielzeit umcrhalb Zi Swnde »

zur Anzeige zu bringen .
Die Gesinde - » » d Gesellcnordnnng

enthält über das Dienst - nnd Arbeitsverhältniß
nähere Bcstimmnngrn .

<i . lZrstimniilngrn iilicr Mic » ivrr >>ältilisse .

Bei Abschlicßung der Miethverträge haben bcire

Theile auf nachstehende Bestimmungen Rücksicht zu
»chmen i

t . wenn die gegenseitige AufküudiguugSzeit durch
eiue » schriftlichen Vertrag festgesetzt wurde , so giebt
dieser allein Maß nnd Ziel .

2 . Ist aber dieses im Vertrage nicht festgesetzt,
so entscheidet der OrtSgebrauch .

3 . Der OrtSgebrauch ist , daß !
l,I bei Quartiere » , die a»f längere Zeit gc-

miethet waren , drei Monate vor deren Nän -

mnng die Anfkündignng erfolgen mnß ; doch
muß sie a »ch am letzten Tage des Quartal -
monatS von beiden Theilen angenommen werden .

Ii) Bei monatweise gemierheten Wohnungen inuß
eine vierwöchentliche Aufkündigung dem Auszug
vorangehen .

i-> Die quartalweise ZiehungStermine sind ! der
2Z . Januar , der 23 . April , der 23 . Juli ,
der 23 . Oktober .

c>> Sowohl die vierteljährige als die mouatliche
Anskündignng kann nicht schon wieder beim

Einzugstermin , sondern erst dann erfolgen ,
wenn der Micther das Logis ein Vierteljahr ,
refp . einen Monat , besessen hat .

v) Astervermiethnng ist nnter Beobachtung der

gesetzlichen Bestimmungen gestattet ,
l) Dem Miether , welcher nicht dnrch hinreichen¬

den HanSrath oder auf sonstige Weise Sicher¬
heit für MiethzinS leistet , kann die Beziehung
der Wohnnng verweigert , oder derselbe , wenn

er sie bereits bezogen hat , ans solcher ver -

wiesen werden ,
ßj Der Mieiher ist verbnnden , das gesetzliche

Stadtbelcnchtungsgcld ( vom Gulden Mieth¬

zinS 2/4 Kreuzer ) zu bezahlen , und für die

Straßcnrcinigung im Verhältnis des gemiethe -

ten Raums zu sorgen .
l>) Mit Papier überklebte und angestrichene Wände

werden wie Tapeten betrachtet , und hat die

Unterhaltuug der Hanseigenthümer zn tragen ,
i) Beschädigungen werden von Sachverständigen

taxirt .
l>> Wegen nicht auf den Verfalltag bezahlter

Miethe darf der Auszug des MietherS nicht

gehindert werden ,
i . Auf den Zieltag muß der Auszug beginnen .

Die Frist zur Räumnng des Miethlokals nach dem

letzten Tage der Miethzeit ist auf zwei Tage fest¬

gesetzt. Die längste Zeit , bis zn welcher aus

besonderen Gründen der AuSzug verzögert
werden darf , sind l v Tage .

Ist der Auszug wegen lebensgefährlicher Krank¬

heit nicht möglich , so hat derjenige , der ausziehen
soll, seinen Nachfolger in der Miethe auf feine Kosten

einstweilen in einen Gasthof , oder auf sonstige Weift

nntcrzubringcn , und ihn vollkommen zu entschädigen .
5 Der Einziehende hat das Waschen und

Reinigen der Wohnung , AnSweißeln der Decken

»ud Gänge -e. zu übernehmen ; aber diese Arbeiten

sowohl als Bauherstelluug , sei eS, daß sie vertrags¬
mäßig oder laudrechttich ist, dnrch den Micther oder

durch den Hauöcigcnthnmer bezahlt werde » müssen ,
könne» eine» Grnnd znr Verspätung des Einzugs

nicht abgeben , vielmehr mnß sich der Einziehende
die damit verbundenen Unannehmlichkeiten ebenso

gefallen lassen , als wären die AnSbcsseruugcn wäh¬
rend seiner Miethzeit vorgekommen .

ö . Wer mnthwillig den Zng anfdält , wird , vorbe¬

haltlich der geeigneten EntfchävignngSklagcn , bestraft .
7 . D »rch Reparaturen : e. darf der Zug nicht

im Geringsten anfgehalten werden .
8 . Nur in dein Fall kann der Z »g , ebenfalls

nnter Vorbehalt der ) Entschädigungsansprüche , ver¬
schoben werden , wenn ein Kranker nicht ohne
Lebensgefahr weiter gebracht werden könnte . Es

mnß dieß aber ärztlich erwiesen sein .
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9 , Wer ein monatlich vermicthetes LogiS in
Qnartalmiethe giebt , ist für die Räumung auf den
Quartaltag verantwortlich.

10 . Entschädigung hat der Miether nur dann
anzusprechen :

»1 wenn da» Logis aus Schuld des Quartiergebers
nicht zu gehöriger Zeit bezogen werden kann ;

I>) wenn ein MonatSmiether vor dem MonatS-
ziel die Wohnung verlassen mnß ;

" ) wenn das Logis nicht in allen Theilen fertig
und anSgetroiknet ist.

Deßfallsige Beschwerden und Klagen entscheidet
das Bürgermeisteramt in den Grenzen seiner Kom¬
petenz als erste Znstanz.

Jeder Mietheinzug muß von dem HanS -
cigenthümcr binnen den ersten drei Tagen des
Einzugs der Polizei angezeigt werden .

7 . Frier der Sonn - und Festtage .
1. An Senn - und Festtagen müssen sämmtliche

Wirtschaften , mit Inbegriff der Restaurationen von
Privatgesellschaftenfür die OrtSeimvohner von Vor¬
mittags 8 bis II Uhr geschlossen sein, und können
in denselben während dieser Zeit nur an NichtortS -
einwohner Speisen und Getränke abgegeben werden .

Z. Werden OrtSeimvohner gegen diese Anord¬
nung in Wirthshänsern betroffen , so wird gegen sie
eine Geldstrafevon 1 fl., gegen den Wirth aber von 5 fl.

erkannt und in Wiederholungsfällen gegen den Wirth
nach Maßgabe der landesherrlichenVerorrnnng vom
4 . April 1851 (Reg .-Bl . Nr . 15 ) eingeschritten .

3 . Während der VormittagSstnndevon 11 — >2
Uhr, so wie während deS NachmittagSgotteSdiensteS
an Sonn - nnd Feiertagen ist mir das stille Wirt¬
schaften gestattet.

Die Kaufläden müssen an hohen Festtagen
während des ganzen Tages , an den gewöhnlichen
Sonn - nnd Feiertagen Vormittags von 8 bis 11
Uhr geschlossen sein.

5 . Waaren dürfen weder anSgestellt , ausge¬
tragen , ausgeführt noch sonst feilgeboten werden.

6 . Die Gewerbslente haben sich der öffentlichen
Geräusch oder Lärmen verursachenden Arbeiten zu
enthalten.

7 . Tanzbelustigungen sind außer der Fastenzeit
allgemein untersagt :

1) an den Vorabendenaller Sonn - nnd Feiertage,
2 ) an dem Ostersountag, an dem Pstngstsonntag,

an den Sonntagen in der AdventSzeit , an
dem ersten Christtag , sowie an den übrigen
Sonn - und Feiertagen in gemischten nnd
ungemischten Lanrorten , wenn an denselben
daS heilige Abendmahl gereicht wird ;

3 ) außerdem i» gemischten und rein Protestant
tischen Orten während der Woche vor und
jener nach dem Bnß - »Nd Bettage,

Droschken - Tarif .
Einspänner . Zweispänner. Einspänner . Zweispänner.

1 und 2 Zu. 4 Iu . 2 Zu. » 1 und 2 Zn . » I n . 2 Zu. »
Personen . Pers. Pers. Pers. Personen . Pers. Pers. Pers.

Stunde fl. kr fl. kr. fl. kr. fl. kr. Stunde fl. kr. fl. kr. fl. kr. fl. kr.

V.
V.

- 12 - >8 - 18 - 24 3 V» 1 . 42 1,54 2,12 2 . 24
- 24 - 36 - 36 - 48 3 V. ! . 48 2 . — 2,18 2 . 30

'/4 ^ 36 - 4« - 48 1 — 3 '/4 1 . 54 2 . 6 2 . 24 2 . 36
l - 4» l . — 1 . — 1 . 12 4 2 . — 2 . 12 230 2,42
l '/> - 54 1 . 6 1 . 6 1 . 24 4 '/» 2 . 6 2 . 18 2 . 36 2 . 48
lV' l . — I . l2 1 . 12 1 . 30 4 V, 2 . 12 2 . 24 2 . 42 2,54

1 . 6 1,18 1 . 18 1 . 36 4V» 2 . 18 2 . 30 2 . 48 3 . -
z 1 . 12 l . 24 1 . 3N 1 . 42 5 2 . 24 2,36 2 . 54 3 . 6
2 '/. 1 . 18 1 . 30 1 . 36 1 . 48 5 '/4 2 . 30 2,42 3 . - 3,12
2 V, l . 24 1 . 36 1 . 48 2 . - 5 V, 2,36 2,48 3 . 6 3,18
2 ^ 1 . 30 1 . 42 1,54 2 . >2 5V, 2 . 42 2,54 3,12 3,24
3 1 . 36 l . 48 2 . — 2 . 18 6 2 . 48 3 . - 3 . 18 3 . 30

Einspänner : Den ganzen Tag (über 6 Stunden) 4 fl.
Zweispänner : Den ganzen Tag (über 6 Stnnden) 5 fl.

Ohne Unterschied
ob Ein - oder Zweispänner.

1) Nach nnd vom Bahnhof :
bei I oder 2 Personen jede

Person 12 kr.
bei lj oder 4 Personen jede

Person !1 kr.
Für größeres Gepäck, z. B.
Koffer, 6 kr. weiter .

2) Ohne Vergütung im Falle leerer
Rücksendung der Droschke :
n) nach nnd von Beiert¬

heim und Gottesaue :
1 od. 2 Personen 18 kr.
Z od. 4 „ 2 t kr.

l)) nach n. vom An garten ,
P r omenadehaus nnd
G r ü nenhof :

1 u. 2 Personen 12 kr.
A n. 4 „ 18 kr.

Fahrten Nachts . — Vergütung für
Beleuchtung .— Fahrten außerhalb

der Stadt .
Siehe unten Ziff . 1 x. , 6 u. 7.

Auszug aus der Droschken -Ordnung .
1 . 11 .1 Dabei ist zn bemerken :

a) Die Zahlung geschieht an de» Droschkenführer ;
l>) eine einzelne Fahrt innerhalb der Stadt zählt

für eine Viertelstnnde;
e') jede begonnene Viertelstunde wird für eine

ganze Viertelstnnde gerechnet ;
(l) Kinder nnter 1v Jahren , wenn sie mit Erwachse¬

nen fahren , werden »»entgeltlich mitgenommen;
c) die Zahlimg geschieht am Tage beim Verlassen

der Droschke , bei Nacht vor dem Einsteigen ;

l) bei Fahrten an das Theater , zu Eoncerten, Bällen
und zur Eisenbahn mnß vorausbezahlt werden;

xl vom >5 . Oktober bis 15 . April nach halb
zehn Uhr Nachts , und vom 15 . April bis
15 . Oktober »ach zehn Uhr NachtS muß die
doppelte Tare bezahlt werden ;

>!> Der Droschkenführer hat auf Verlangen beim
Ein- und Aussteigen seiue Uhr vorzuzeigen .

>1 der Droschkenführer darf in keiner Weise ein
Trinkgeld fordern ;
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